
10

9

1

7

4

1

3

12

18

16

15

5

1

5

22

179

28

179

27

179

26

179

25

179

20

179

10

179

15

179

9

179

8

179

14

179

7

179

13

179

19

179

24

179

23

179

18

179

22

179

21

179

17

179

16

179

6

179

12

179

5

179

4

179

11

2

4

2

6

2

1

3

1

8

5

1

3

179

3

179

2 1175

2

175

1

3

178

1

178

13

198

133

129

1

180

12

180

10

209

141

180

6

180

21

180

7

180

25

178

22

180

5

206

140

2

16

131

2

178

15

180

28

2

14

180

11

182

9

121

45

172

1

176

6

178

6

2

15

178

11

134

2

213

146

2

11

180

17

180

13

180

20

2

13

121

29

180

16

176

11

176

2

178

16

134

1

131

1

180

4

180

8

176

3

174

178

19

180

14

180

15

121

8

178

21

180

9

178

14

119

1

415

121

171

176

7

178

9

176

10

129

3

180

22

119

7

9

2

2

4

5

1

5

4

3

2

2

4

1

5

1

7

7

2

3

2

8

8

6

1

0

2

0

1

0

3

2

A

6

7

9

1

0

A

1

A

1

6

6

behälter

Gülle-

3

0

7

4

C

1

3

8

5

A

3

2

1

6

1

1

4

B

5

1

4

1

8

4

1

1

0

6

1

2

1

4

4

A

178

17

176

9

129

7

121

44

121

31

153

7

180

24

180

29

129

8

180

3

178

8

178

20

129

5

173

2

121

9

172

2

173

1

Berg

H
s
N

r
.
 
1
4

H

s

N

r

.

 

1

1

H
s
N

r
.
 
1
2

H
s
N

r
.
 
1
9

H

s

N

r

.

 

2

0

H

s

N

r

.

 

7

H
s
N

r
.
 
2
1

HsNr. 13

HsNr. 8

HsNr. 9

HsNr. 11

H

s

N

r

.

 

1

1

E

d

o

b

u

r

g

e

r

 

S

t

r

a

ß

e

U

h

l

a

n

d

s

t

r

a

ß

e

S

c

h

i

l

l

e

r

s

t

r

a

s

s

e

G

o

e

t

h

e

s

t

r

a

ß

e

G

r
a

f
t

L

e

s

s

i

n

g

s

t

r

a

ß

e

A

n

 

d

e

r

 

M

ü

h

l

e

1
0

9

1

7

4

1

3

1
2

18

1
6

15

1

5

179

28

179

27

179

26

179

25

179

20

179

10

179

15

179

9

179

8

179

14

179

7

179

13

179

19

179

24

179

23

179

18

179

22

179

21

179

17

179

16

179

6

179

12

179

5

179

11

2

3

8

5

179

3

179

2

1

175

2

175

1

3

178

13

198

133

129

1

180

10

178

22

206

140

135

131

2

178

15

176

6

178

134

2

176

11

176

2

178

16

134

1

131

1

178

14

176

7

176

10

4

2

6

1

0

A

7

5

A

5

1

0

178

17

176

9

153

7

129

8

H
s
N

r
.
 
1
4

H

s

N

r

.

 

1

1

H
s
N

r
.
 
1
2

H
s
N

r
.
 
1
9

H

s

N

r

.

 

2

0

H

s

N

r

.

 

7

H
s
N

r
.
 
2
1

H
sN

r. 13

H
sN

r. 8

H
sN

r. 9

H
sN

r. 11

E

d

o

b

u

r

g

e

r

 

S

t

r

a

ß

e

U

h

l

a

n

d

s

t

r

a

ß

e

S

c

h

i

l

l

e

r

s

t

r

a

s

s

e

G

r
a

f
t

L
essin

g
straß

e

0,3 o

FH £ 9,50 m

WA

ED

Stellplatz für Müllbehälter

0,3 o

FH £ 9,50 m

WA

ED

3

3

3

3
5

5

6

6

3

5

3

3

5

5

5

5

3

6

3

3

3

1
0

4

3

5

3

5

5

5

3
8

1
0

M 1 : 1.000

Stadt Schortens

Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften, gem. § 13b BauGB

Stadt Schortens

Landkreis Friesland

Übersichtsplan unmaßstäblich

1. Art der baulichen Nutzung

PLANZEICHENERKLÄRUNG

2. Maß der baulichen Nutzung

0,3

offene Bauweise

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

öffentliche Straßenverkehrsfläche

4. Verkehrsflächen

8. Sonstige Planzeichen

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

o

Allgemeines Wohngebiet (WA)

zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

WA

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie aufgrund des § 84 Abs. 3

Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), in den jeweils aktuellen Fassungen, hat der Rat der Stadt Schortens

in der Sitzung am ............... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße",

bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften als

Satzung beschlossen.

Schortens,  .................

................................

Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

PLANVERFASSER

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner, Rastede.

Rastede, ...............................                                                                         ........................................

                                                                                                                            (Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Planungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am ................. die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ............. ortsüblich bekanntgemacht worden.

Schortens, ....................... ........................................

                                                                                                                     Bürgermeister

Der Rat der Stadt Schortens hat den Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen

Bauvorschriften bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der

Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............. gemäß § 10 BauGB als Satzung

beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8

BauGB beigefügt.

Schortens, .......................... .......................................

         Bürgermeister

(Siegel)

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und  

Katasterverwaltung,

©  2019

                                                                                    Landesamt für Geoinformation

                                                                                    und Landentwicklung Niedersachsen

                                                     Regionaldirektion Oldenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 11.04.2019). Sie ist

hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die

Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, ...................................... ........................................

Menger

(amtlich bestellter Vermessungsingenieur)

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .............. im Amtsblatt für den Landkreis Friesland bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften ist damit am

............................. rechtsverbindlich geworden.

Schortens, .......................... ......................................

        Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften ist gemäß § 215 BauGB die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung nicht

geltend gemacht worden.

Schortens,  .......................... .....................................

        Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

stimmt mit der Urschrift überein.

Schortens, ........................... .....................................

       Bürgermeister

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

FH £ 9,50 m maximal zulässige Gebäudehöhe (FH)

Bebauungsplan Nr. 136

"Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften

gem. § 13b BauGB

Endfassung                                    24.09.2019

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO sind die

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) gem. § 4 (3) Nr. 4-5

BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Die Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OkFF - gemessen in der Mitte der

straßenseitigen Gebäudekante) beträgt max. 0,50 m bezogen auf die Fahrbahnmitte der

nächstliegenden Erschliessungsstraße.

3. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gelten für bauliche Anlagen folgende

Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:     Gebäudehöhe zugleich Firsthöhe (FH)

    Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße

Geringfügige Überschreitungen der maximal zulässigen Gebäudehöhe (FH) durch untergeordnete

Gebäudeteile (z. B. Schornsteine) sind zulässig.

4. Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO

sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 BauNVO nicht zulässig.

5. Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB festgesetzten Fläche für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses an der nordwestlichen Grenze des

Geltungsbereiches ist eine Verrohrrung des Grabens auf einer Länge von bis zu 10,00 m zulässig.

6. Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind ausschließlich heimische, standortgerechte Sträucher und

Laubgehölze anzupflanzen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen

Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Eingegangene Gehölze sind in der jeweils

nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. Der Pflanzabstand der Pflanzreihen untereinander soll i. d. R. 1,00

m betragen. Der Abstand in der Reihe soll ebenfalls 1,00 m betragen.

        Zu verwendende Pflanzenarten:

        Bäume: Hainbuche, Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche, Weißbirke

        Sträucher: Faulbaum, Haselnuss, Heidelbeere, Schwarzerle, Hartriegel, Weißdorn, Holunder

        Qualitäten:

        Bäume: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm

        Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm

7. Innerhalb der Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von

Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB ist der vorhandene Gehölzbestand zu schützen, zu pflegen

und auf Dauer zu erhalten. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befreiung sind adäquat vom

Eingriffsverursacher zu ersetzen.

8. Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB festgesetzten Einzelbäume sind zu pflegen, zu schützen und auf

Dauer zu erhalten. Im Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes, sind

Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig. Während der Bauarbeiten und Arbeiten,

die der Baureifmachung der Grundstücke dienen, sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 und DIN

18920 vorzusehen. Bei Abgang oder Beseitigung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung auf dem

Grundstück vorzunehmen.

9. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist gem. § 9 (2) BauGB während des Fortpflanzungszeitraums

vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist diese in der Zeit vom 01. März bis zum 30.

September unzulässig, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt

werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den Zeiträumen jeweils nur zulässig, wenn die

untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf

Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.

a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1)

des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Friesland sowie dem Niedersächsischen Landesamt für

Denkmalpflege - Referat Archäologie - unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der

Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (2) des NDSchG

bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist

Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und Bodenverun-

reinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des Landkreises Friesland zu

benachrichtigen.

3. Sollten bei Erdarbeiten  Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste Minen etc.) gefunden werden, sind diese

umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem

Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden.

4. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S.

3634) anzuwenden.

5. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

(BGBL. I, S. 3786) anzuwenden.

6. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057).

7. Die oben genannten DIN Vorschriften sind beim Bauamt der Stadt Schortens einzusehen.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün

5. Grünflächen

9. Informelle Darstellungen

Stellplatz für Müllbehälter

Der Rat der Stadt Schortens hat nach Erörterung dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum - Westlich

Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2

BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich durch die

Tageszeitung bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften hat mit Begründung vom ............ bis zum .............. öffentlich ausgelegen und war im

Internet einsehbar.

Schortens, ................... ........................................

         Bürgermeister

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 Abs. 3 NBauO)

1. Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist mit dem Geltungsbereich des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" identisch.

2. Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude mit geneigten Dächern (ausgenommen Wintergärten)

sind nur rot bis rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine

zulässig. Glasierte und sonstige reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind

ausschließlich Farbtöne zulässig, die sich an den rot-rotbraun (Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013,

3016, 8004 oder 8012) oder schwarz-anthrazit (Nr.7009 - 7016 ,7021, 7024, 9005, 9007, 9011, 9017)

Farben des Farbregisters RAL 840-HR (matt) orientieren. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind

zulässig.

3. Vorgartenbereiche im Sinne dieser örtlichen Bauvorschrift sind die Bereiche zwischen den

Straßenbegrenzungslinien und den Gebäuden. Die Vorgartenbereiche sind unversiegelt anzulegen und

mit Anpflanzungen oder Rasenflächen gärtnerisch zu gestalten. Die Verwendung von Gesteins- oder

Mineralkörnern (z.B. Kies) ist zu 25% zulässig. Beeteinfassungen sind zulässig. Zugänge sowie

Zufahrten für die Anlagen des privaten ruhenden Verkehrs sind von dieser örtlichen Bauvorschrift

ausgenommen.

Hinweis: Gem. § 80 (3) NBauO handelt ordnungswidrig, wer den örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.

Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 (5) NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, des Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

ED

private Grünfläche

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen  zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Erhaltung von Einzelbäumen

Oldenburger Straße 86         26180 Rastede           Tel. (04402) 91 16 30         Fax 91 16 40

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement

Diekmann • Mosebach & Partner
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Stadt Schortens

Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften, gem. § 13b BauGB

Stadt Schortens

Landkreis Friesland

Übersichtsplan unmaßstäblich

1. Art der baulichen Nutzung

PLANZEICHENERKLÄRUNG

2. Maß der baulichen Nutzung

0,3

offene Bauweise

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

öffentliche Straßenverkehrsfläche

4. Verkehrsflächen

8. Sonstige Planzeichen

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

o

Allgemeines Wohngebiet (WA)

zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

WA

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie aufgrund des § 84 Abs. 3

Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), in den jeweils aktuellen Fassungen, hat der Rat der Stadt Schortens

in der Sitzung am ............... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße",

bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften als

Satzung beschlossen.

Schortens,  .................

................................

Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

PLANVERFASSER

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner, Rastede.

Rastede, ...............................                                                                         ........................................

                                                                                                                            (Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Planungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am ................. die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ............. ortsüblich bekanntgemacht worden.

Schortens, ....................... ........................................

                                                                                                                     Bürgermeister

Der Rat der Stadt Schortens hat den Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen

Bauvorschriften bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der

Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............. gemäß § 10 BauGB als Satzung

beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8

BauGB beigefügt.

Schortens, .......................... .......................................

         Bürgermeister

(Siegel)

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und  

Katasterverwaltung,

©  2019

                                                                                    Landesamt für Geoinformation

                                                                                    und Landentwicklung Niedersachsen

                                                     Regionaldirektion Oldenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 11.04.2019). Sie ist

hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die

Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, ...................................... ........................................

Menger

(amtlich bestellter Vermessungsingenieur)

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .............. im Amtsblatt für den Landkreis Friesland bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften ist damit am

............................. rechtsverbindlich geworden.

Schortens, .......................... ......................................

        Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften ist gemäß § 215 BauGB die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung nicht

geltend gemacht worden.

Schortens,  .......................... .....................................

        Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

stimmt mit der Urschrift überein.

Schortens, ........................... .....................................

       Bürgermeister

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

FH £ 9,50 m maximal zulässige Gebäudehöhe (FH)

Bebauungsplan Nr. 136

"Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften

gem. § 13b BauGB

Endfassung                                    24.09.2019

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO sind die

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) gem. § 4 (3) Nr. 4-5

BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Die Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OkFF - gemessen in der Mitte der

straßenseitigen Gebäudekante) beträgt max. 0,50 m bezogen auf die Fahrbahnmitte der

nächstliegenden Erschliessungsstraße.

3. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gelten für bauliche Anlagen folgende

Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:     Gebäudehöhe zugleich Firsthöhe (FH)

    Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße

Geringfügige Überschreitungen der maximal zulässigen Gebäudehöhe (FH) durch untergeordnete

Gebäudeteile (z. B. Schornsteine) sind zulässig.

4. Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO

sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 BauNVO nicht zulässig.

5. Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB festgesetzten Fläche für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses an der nordwestlichen Grenze des

Geltungsbereiches ist eine Verrohrrung des Grabens auf einer Länge von bis zu 10,00 m zulässig.

6. Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind ausschließlich heimische, standortgerechte Sträucher und

Laubgehölze anzupflanzen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen

Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Eingegangene Gehölze sind in der jeweils

nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. Der Pflanzabstand der Pflanzreihen untereinander soll i. d. R. 1,00

m betragen. Der Abstand in der Reihe soll ebenfalls 1,00 m betragen.

        Zu verwendende Pflanzenarten:

        Bäume: Hainbuche, Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche, Weißbirke

        Sträucher: Faulbaum, Haselnuss, Heidelbeere, Schwarzerle, Hartriegel, Weißdorn, Holunder

        Qualitäten:

        Bäume: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm

        Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm

7. Innerhalb der Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von

Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB ist der vorhandene Gehölzbestand zu schützen, zu pflegen

und auf Dauer zu erhalten. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befreiung sind adäquat vom

Eingriffsverursacher zu ersetzen.

8. Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB festgesetzten Einzelbäume sind zu pflegen, zu schützen und auf

Dauer zu erhalten. Im Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes, sind

Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig. Während der Bauarbeiten und Arbeiten,

die der Baureifmachung der Grundstücke dienen, sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 und DIN

18920 vorzusehen. Bei Abgang oder Beseitigung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung auf dem

Grundstück vorzunehmen.

9. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist gem. § 9 (2) BauGB während des Fortpflanzungszeitraums

vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist diese in der Zeit vom 01. März bis zum 30.

September unzulässig, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt

werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den Zeiträumen jeweils nur zulässig, wenn die

untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf

Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.

a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1)

des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Friesland sowie dem Niedersächsischen Landesamt für

Denkmalpflege - Referat Archäologie - unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der

Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (2) des NDSchG

bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist

Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und Bodenverun-

reinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des Landkreises Friesland zu

benachrichtigen.

3. Sollten bei Erdarbeiten  Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste Minen etc.) gefunden werden, sind diese

umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem

Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden.

4. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S.

3634) anzuwenden.

5. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

(BGBL. I, S. 3786) anzuwenden.

6. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057).

7. Die oben genannten DIN Vorschriften sind beim Bauamt der Stadt Schortens einzusehen.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün

5. Grünflächen

9. Informelle Darstellungen

Stellplatz für Müllbehälter

Der Rat der Stadt Schortens hat nach Erörterung dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum - Westlich

Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2

BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich durch die

Tageszeitung bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften hat mit Begründung vom ............ bis zum .............. öffentlich ausgelegen und war im

Internet einsehbar.

Schortens, ................... ........................................

         Bürgermeister

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 Abs. 3 NBauO)

1. Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist mit dem Geltungsbereich des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" identisch.

2. Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude mit geneigten Dächern (ausgenommen Wintergärten)

sind nur rot bis rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine

zulässig. Glasierte und sonstige reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind

ausschließlich Farbtöne zulässig, die sich an den rot-rotbraun (Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013,

3016, 8004 oder 8012) oder schwarz-anthrazit (Nr.7009 - 7016 ,7021, 7024, 9005, 9007, 9011, 9017)

Farben des Farbregisters RAL 840-HR (matt) orientieren. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind

zulässig.

3. Vorgartenbereiche im Sinne dieser örtlichen Bauvorschrift sind die Bereiche zwischen den

Straßenbegrenzungslinien und den Gebäuden. Die Vorgartenbereiche sind unversiegelt anzulegen und

mit Anpflanzungen oder Rasenflächen gärtnerisch zu gestalten. Die Verwendung von Gesteins- oder

Mineralkörnern (z.B. Kies) ist zu 25% zulässig. Beeteinfassungen sind zulässig. Zugänge sowie

Zufahrten für die Anlagen des privaten ruhenden Verkehrs sind von dieser örtlichen Bauvorschrift

ausgenommen.

Hinweis: Gem. § 80 (3) NBauO handelt ordnungswidrig, wer den örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.

Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 (5) NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, des Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

ED

private Grünfläche

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen  zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Erhaltung von Einzelbäumen

Oldenburger Straße 86         26180 Rastede           Tel. (04402) 91 16 30         Fax 91 16 40

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement

Diekmann • Mosebach & Partner
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Stadt Schortens

Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften, gem. § 13b BauGB

Stadt Schortens

Landkreis Friesland

Übersichtsplan unmaßstäblich

1. Art der baulichen Nutzung

PLANZEICHENERKLÄRUNG

2. Maß der baulichen Nutzung

0,3

offene Bauweise

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

öffentliche Straßenverkehrsfläche

4. Verkehrsflächen

8. Sonstige Planzeichen

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

o

Allgemeines Wohngebiet (WA)

zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

WA

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie aufgrund des § 84 Abs. 3

Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), in den jeweils aktuellen Fassungen, hat der Rat der Stadt Schortens

in der Sitzung am ............... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße",

bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften als

Satzung beschlossen.

Schortens,  .................

................................

Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

PLANVERFASSER

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner, Rastede.

Rastede, ...............................                                                                         ........................................

                                                                                                                            (Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Planungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am ................. die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ............. ortsüblich bekanntgemacht worden.

Schortens, ....................... ........................................

                                                                                                                     Bürgermeister

Der Rat der Stadt Schortens hat den Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen

Bauvorschriften bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der

Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............. gemäß § 10 BauGB als Satzung

beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8

BauGB beigefügt.

Schortens, .......................... .......................................

         Bürgermeister

(Siegel)

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und  

Katasterverwaltung,

©  2019

                                                                                    Landesamt für Geoinformation

                                                                                    und Landentwicklung Niedersachsen

                                                     Regionaldirektion Oldenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 11.04.2019). Sie ist

hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die

Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, ...................................... ........................................

Menger

(amtlich bestellter Vermessungsingenieur)

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .............. im Amtsblatt für den Landkreis Friesland bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften ist damit am

............................. rechtsverbindlich geworden.

Schortens, .......................... ......................................

        Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften ist gemäß § 215 BauGB die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung nicht

geltend gemacht worden.

Schortens,  .......................... .....................................

        Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

stimmt mit der Urschrift überein.

Schortens, ........................... .....................................

       Bürgermeister

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

FH £ 9,50 m maximal zulässige Gebäudehöhe (FH)

Bebauungsplan Nr. 136

"Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften

gem. § 13b BauGB

Endfassung                                    24.09.2019

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO sind die

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) gem. § 4 (3) Nr. 4-5

BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Die Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OkFF - gemessen in der Mitte der

straßenseitigen Gebäudekante) beträgt max. 0,50 m bezogen auf die Fahrbahnmitte der

nächstliegenden Erschliessungsstraße.

3. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gelten für bauliche Anlagen folgende

Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:     Gebäudehöhe zugleich Firsthöhe (FH)

    Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße

Geringfügige Überschreitungen der maximal zulässigen Gebäudehöhe (FH) durch untergeordnete

Gebäudeteile (z. B. Schornsteine) sind zulässig.

4. Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO

sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 BauNVO nicht zulässig.

5. Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB festgesetzten Fläche für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses an der nordwestlichen Grenze des

Geltungsbereiches ist eine Verrohrrung des Grabens auf einer Länge von bis zu 10,00 m zulässig.

6. Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind ausschließlich heimische, standortgerechte Sträucher und

Laubgehölze anzupflanzen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen

Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Eingegangene Gehölze sind in der jeweils

nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. Der Pflanzabstand der Pflanzreihen untereinander soll i. d. R. 1,00

m betragen. Der Abstand in der Reihe soll ebenfalls 1,00 m betragen.

        Zu verwendende Pflanzenarten:

        Bäume: Hainbuche, Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche, Weißbirke

        Sträucher: Faulbaum, Haselnuss, Heidelbeere, Schwarzerle, Hartriegel, Weißdorn, Holunder

        Qualitäten:

        Bäume: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm

        Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm

7. Innerhalb der Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von

Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB ist der vorhandene Gehölzbestand zu schützen, zu pflegen

und auf Dauer zu erhalten. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befreiung sind adäquat vom

Eingriffsverursacher zu ersetzen.

8. Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB festgesetzten Einzelbäume sind zu pflegen, zu schützen und auf

Dauer zu erhalten. Im Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes, sind

Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig. Während der Bauarbeiten und Arbeiten,

die der Baureifmachung der Grundstücke dienen, sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 und DIN

18920 vorzusehen. Bei Abgang oder Beseitigung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung auf dem

Grundstück vorzunehmen.

9. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist gem. § 9 (2) BauGB während des Fortpflanzungszeitraums

vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist diese in der Zeit vom 01. März bis zum 30.

September unzulässig, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt

werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den Zeiträumen jeweils nur zulässig, wenn die

untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf

Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.

a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1)

des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Friesland sowie dem Niedersächsischen Landesamt für

Denkmalpflege - Referat Archäologie - unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der

Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (2) des NDSchG

bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist

Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und Bodenverun-

reinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des Landkreises Friesland zu

benachrichtigen.

3. Sollten bei Erdarbeiten  Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste Minen etc.) gefunden werden, sind diese

umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem

Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden.

4. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S.

3634) anzuwenden.

5. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

(BGBL. I, S. 3786) anzuwenden.

6. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057).

7. Die oben genannten DIN Vorschriften sind beim Bauamt der Stadt Schortens einzusehen.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün

5. Grünflächen

9. Informelle Darstellungen

Stellplatz für Müllbehälter

Der Rat der Stadt Schortens hat nach Erörterung dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum - Westlich

Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2

BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich durch die

Tageszeitung bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften hat mit Begründung vom ............ bis zum .............. öffentlich ausgelegen und war im

Internet einsehbar.

Schortens, ................... ........................................

         Bürgermeister

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 Abs. 3 NBauO)

1. Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist mit dem Geltungsbereich des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" identisch.

2. Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude mit geneigten Dächern (ausgenommen Wintergärten)

sind nur rot bis rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine

zulässig. Glasierte und sonstige reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind

ausschließlich Farbtöne zulässig, die sich an den rot-rotbraun (Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013,

3016, 8004 oder 8012) oder schwarz-anthrazit (Nr.7009 - 7016 ,7021, 7024, 9005, 9007, 9011, 9017)

Farben des Farbregisters RAL 840-HR (matt) orientieren. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind

zulässig.

3. Vorgartenbereiche im Sinne dieser örtlichen Bauvorschrift sind die Bereiche zwischen den

Straßenbegrenzungslinien und den Gebäuden. Die Vorgartenbereiche sind unversiegelt anzulegen und

mit Anpflanzungen oder Rasenflächen gärtnerisch zu gestalten. Die Verwendung von Gesteins- oder

Mineralkörnern (z.B. Kies) ist zu 25% zulässig. Beeteinfassungen sind zulässig. Zugänge sowie

Zufahrten für die Anlagen des privaten ruhenden Verkehrs sind von dieser örtlichen Bauvorschrift

ausgenommen.

Hinweis: Gem. § 80 (3) NBauO handelt ordnungswidrig, wer den örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.

Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 (5) NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, des Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

ED

private Grünfläche

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen  zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Erhaltung von Einzelbäumen

Oldenburger Straße 86         26180 Rastede           Tel. (04402) 91 16 30         Fax 91 16 40

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement

Diekmann • Mosebach & Partner
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Stadt Schortens

Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften, gem. § 13b BauGB

Stadt Schortens

Landkreis Friesland

Übersichtsplan unmaßstäblich

1. Art der baulichen Nutzung

PLANZEICHENERKLÄRUNG

2. Maß der baulichen Nutzung

0,3

offene Bauweise

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

öffentliche Straßenverkehrsfläche

4. Verkehrsflächen

8. Sonstige Planzeichen

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

o

Allgemeines Wohngebiet (WA)

zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

WA

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie aufgrund des § 84 Abs. 3

Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), in den jeweils aktuellen Fassungen, hat der Rat der Stadt Schortens

in der Sitzung am ............... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße",

bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften als

Satzung beschlossen.

Schortens,  .................

................................

Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

PLANVERFASSER

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner, Rastede.

Rastede, ...............................                                                                         ........................................

                                                                                                                            (Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Planungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am ................. die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ............. ortsüblich bekanntgemacht worden.

Schortens, ....................... ........................................

                                                                                                                     Bürgermeister

Der Rat der Stadt Schortens hat den Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen

Bauvorschriften bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der

Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............. gemäß § 10 BauGB als Satzung

beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8

BauGB beigefügt.

Schortens, .......................... .......................................

         Bürgermeister

(Siegel)

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und  

Katasterverwaltung,

©  2019

                                                                                    Landesamt für Geoinformation

                                                                                    und Landentwicklung Niedersachsen

                                                     Regionaldirektion Oldenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 11.04.2019). Sie ist

hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die

Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, ...................................... ........................................

Menger

(amtlich bestellter Vermessungsingenieur)

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .............. im Amtsblatt für den Landkreis Friesland bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften ist damit am

............................. rechtsverbindlich geworden.

Schortens, .......................... ......................................

        Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften ist gemäß § 215 BauGB die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung nicht

geltend gemacht worden.

Schortens,  .......................... .....................................

        Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

stimmt mit der Urschrift überein.

Schortens, ........................... .....................................

       Bürgermeister

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

FH £ 9,50 m maximal zulässige Gebäudehöhe (FH)

Bebauungsplan Nr. 136

"Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften

gem. § 13b BauGB

Endfassung                                    24.09.2019

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO sind die

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) gem. § 4 (3) Nr. 4-5

BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Die Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OkFF - gemessen in der Mitte der

straßenseitigen Gebäudekante) beträgt max. 0,50 m bezogen auf die Fahrbahnmitte der

nächstliegenden Erschliessungsstraße.

3. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gelten für bauliche Anlagen folgende

Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:     Gebäudehöhe zugleich Firsthöhe (FH)

    Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße

Geringfügige Überschreitungen der maximal zulässigen Gebäudehöhe (FH) durch untergeordnete

Gebäudeteile (z. B. Schornsteine) sind zulässig.

4. Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO

sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 BauNVO nicht zulässig.

5. Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB festgesetzten Fläche für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses an der nordwestlichen Grenze des

Geltungsbereiches ist eine Verrohrrung des Grabens auf einer Länge von bis zu 10,00 m zulässig.

6. Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind ausschließlich heimische, standortgerechte Sträucher und

Laubgehölze anzupflanzen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen

Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Eingegangene Gehölze sind in der jeweils

nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. Der Pflanzabstand der Pflanzreihen untereinander soll i. d. R. 1,00

m betragen. Der Abstand in der Reihe soll ebenfalls 1,00 m betragen.

        Zu verwendende Pflanzenarten:

        Bäume: Hainbuche, Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche, Weißbirke

        Sträucher: Faulbaum, Haselnuss, Heidelbeere, Schwarzerle, Hartriegel, Weißdorn, Holunder

        Qualitäten:

        Bäume: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm

        Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm

7. Innerhalb der Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von

Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB ist der vorhandene Gehölzbestand zu schützen, zu pflegen

und auf Dauer zu erhalten. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befreiung sind adäquat vom

Eingriffsverursacher zu ersetzen.

8. Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB festgesetzten Einzelbäume sind zu pflegen, zu schützen und auf

Dauer zu erhalten. Im Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes, sind

Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig. Während der Bauarbeiten und Arbeiten,

die der Baureifmachung der Grundstücke dienen, sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 und DIN

18920 vorzusehen. Bei Abgang oder Beseitigung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung auf dem

Grundstück vorzunehmen.

9. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist gem. § 9 (2) BauGB während des Fortpflanzungszeitraums

vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist diese in der Zeit vom 01. März bis zum 30.

September unzulässig, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt

werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den Zeiträumen jeweils nur zulässig, wenn die

untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf

Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.

a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1)

des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Friesland sowie dem Niedersächsischen Landesamt für

Denkmalpflege - Referat Archäologie - unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der

Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (2) des NDSchG

bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist

Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und Bodenverun-

reinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des Landkreises Friesland zu

benachrichtigen.

3. Sollten bei Erdarbeiten  Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste Minen etc.) gefunden werden, sind diese

umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem

Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden.

4. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S.

3634) anzuwenden.

5. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

(BGBL. I, S. 3786) anzuwenden.

6. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057).

7. Die oben genannten DIN Vorschriften sind beim Bauamt der Stadt Schortens einzusehen.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün

5. Grünflächen

9. Informelle Darstellungen

Stellplatz für Müllbehälter

Der Rat der Stadt Schortens hat nach Erörterung dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum - Westlich

Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2

BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich durch die

Tageszeitung bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften hat mit Begründung vom ............ bis zum .............. öffentlich ausgelegen und war im

Internet einsehbar.

Schortens, ................... ........................................

         Bürgermeister

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 Abs. 3 NBauO)

1. Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist mit dem Geltungsbereich des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" identisch.

2. Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude mit geneigten Dächern (ausgenommen Wintergärten)

sind nur rot bis rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine

zulässig. Glasierte und sonstige reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind

ausschließlich Farbtöne zulässig, die sich an den rot-rotbraun (Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013,

3016, 8004 oder 8012) oder schwarz-anthrazit (Nr.7009 - 7016 ,7021, 7024, 9005, 9007, 9011, 9017)

Farben des Farbregisters RAL 840-HR (matt) orientieren. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind

zulässig.

3. Vorgartenbereiche im Sinne dieser örtlichen Bauvorschrift sind die Bereiche zwischen den

Straßenbegrenzungslinien und den Gebäuden. Die Vorgartenbereiche sind unversiegelt anzulegen und

mit Anpflanzungen oder Rasenflächen gärtnerisch zu gestalten. Die Verwendung von Gesteins- oder

Mineralkörnern (z.B. Kies) ist zu 25% zulässig. Beeteinfassungen sind zulässig. Zugänge sowie

Zufahrten für die Anlagen des privaten ruhenden Verkehrs sind von dieser örtlichen Bauvorschrift

ausgenommen.

Hinweis: Gem. § 80 (3) NBauO handelt ordnungswidrig, wer den örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.

Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 (5) NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, des Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

ED

private Grünfläche

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen  zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Erhaltung von Einzelbäumen

Oldenburger Straße 86         26180 Rastede           Tel. (04402) 91 16 30         Fax 91 16 40

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement

Diekmann • Mosebach & Partner
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Stadt Schortens

Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften, gem. § 13b BauGB

Stadt Schortens

Landkreis Friesland

Übersichtsplan unmaßstäblich

1. Art der baulichen Nutzung

PLANZEICHENERKLÄRUNG

2. Maß der baulichen Nutzung

0,3

offene Bauweise

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

öffentliche Straßenverkehrsfläche

4. Verkehrsflächen

8. Sonstige Planzeichen

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

o

Allgemeines Wohngebiet (WA)

zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

WA

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie aufgrund des § 84 Abs. 3

Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), in den jeweils aktuellen Fassungen, hat der Rat der Stadt Schortens

in der Sitzung am ............... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße",

bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften als

Satzung beschlossen.

Schortens,  .................

................................

Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

PLANVERFASSER

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner, Rastede.

Rastede, ...............................                                                                         ........................................

                                                                                                                            (Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Planungsausschuss der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am ................. die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ............. ortsüblich bekanntgemacht worden.

Schortens, ....................... ........................................

                                                                                                                     Bürgermeister

Der Rat der Stadt Schortens hat den Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen

Bauvorschriften bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der

Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............. gemäß § 10 BauGB als Satzung

beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8

BauGB beigefügt.

Schortens, .......................... .......................................

         Bürgermeister

(Siegel)

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und  

Katasterverwaltung,

©  2019

                                                                                    Landesamt für Geoinformation

                                                                                    und Landentwicklung Niedersachsen

                                                     Regionaldirektion Oldenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 11.04.2019). Sie ist

hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die

Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, ...................................... ........................................

Menger

(amtlich bestellter Vermessungsingenieur)

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .............. im Amtsblatt für den Landkreis Friesland bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften ist damit am

............................. rechtsverbindlich geworden.

Schortens, .......................... ......................................

        Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften ist gemäß § 215 BauGB die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung nicht

geltend gemacht worden.

Schortens,  .......................... .....................................

        Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften

stimmt mit der Urschrift überein.

Schortens, ........................... .....................................

       Bürgermeister

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

FH £ 9,50 m maximal zulässige Gebäudehöhe (FH)

Bebauungsplan Nr. 136

"Accum / Edoburger Straße"

mit örtlichen Bauvorschriften

gem. § 13b BauGB

Endfassung                                    24.09.2019

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO sind die

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) gem. § 4 (3) Nr. 4-5

BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Die Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OkFF - gemessen in der Mitte der

straßenseitigen Gebäudekante) beträgt max. 0,50 m bezogen auf die Fahrbahnmitte der

nächstliegenden Erschliessungsstraße.

3. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gelten für bauliche Anlagen folgende

Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:     Gebäudehöhe zugleich Firsthöhe (FH)

    Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße

Geringfügige Überschreitungen der maximal zulässigen Gebäudehöhe (FH) durch untergeordnete

Gebäudeteile (z. B. Schornsteine) sind zulässig.

4. Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO

sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 BauNVO nicht zulässig.

5. Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB festgesetzten Fläche für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses an der nordwestlichen Grenze des

Geltungsbereiches ist eine Verrohrrung des Grabens auf einer Länge von bis zu 10,00 m zulässig.

6. Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind ausschließlich heimische, standortgerechte Sträucher und

Laubgehölze anzupflanzen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen

Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Eingegangene Gehölze sind in der jeweils

nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. Der Pflanzabstand der Pflanzreihen untereinander soll i. d. R. 1,00

m betragen. Der Abstand in der Reihe soll ebenfalls 1,00 m betragen.

        Zu verwendende Pflanzenarten:

        Bäume: Hainbuche, Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche, Weißbirke

        Sträucher: Faulbaum, Haselnuss, Heidelbeere, Schwarzerle, Hartriegel, Weißdorn, Holunder

        Qualitäten:

        Bäume: Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm

        Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm

7. Innerhalb der Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von

Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB ist der vorhandene Gehölzbestand zu schützen, zu pflegen

und auf Dauer zu erhalten. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befreiung sind adäquat vom

Eingriffsverursacher zu ersetzen.

8. Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB festgesetzten Einzelbäume sind zu pflegen, zu schützen und auf

Dauer zu erhalten. Im Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes, sind

Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig. Während der Bauarbeiten und Arbeiten,

die der Baureifmachung der Grundstücke dienen, sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 und DIN

18920 vorzusehen. Bei Abgang oder Beseitigung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung auf dem

Grundstück vorzunehmen.

9. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist gem. § 9 (2) BauGB während des Fortpflanzungszeitraums

vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist diese in der Zeit vom 01. März bis zum 30.

September unzulässig, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt

werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den Zeiträumen jeweils nur zulässig, wenn die

untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf

Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.

HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.

a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1)

des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Friesland sowie dem Niedersächsischen Landesamt für

Denkmalpflege - Referat Archäologie - unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der

Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (2) des NDSchG

bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist

Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und Bodenverun-

reinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des Landkreises Friesland zu

benachrichtigen.

3. Sollten bei Erdarbeiten  Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste Minen etc.) gefunden werden, sind diese

umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem

Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden.

4. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S.

3634) anzuwenden.

5. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017

(BGBL. I, S. 3786) anzuwenden.

6. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057).

7. Die oben genannten DIN Vorschriften sind beim Bauamt der Stadt Schortens einzusehen.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün

5. Grünflächen

9. Informelle Darstellungen

Stellplatz für Müllbehälter

Der Rat der Stadt Schortens hat nach Erörterung dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum - Westlich

Edoburger Straße" mit örtlichen Bauvorschriften zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2

BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich durch die

Tageszeitung bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" mit

örtlichen Bauvorschriften hat mit Begründung vom ............ bis zum .............. öffentlich ausgelegen und war im

Internet einsehbar.

Schortens, ................... ........................................

         Bürgermeister

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 Abs. 3 NBauO)

1. Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist mit dem Geltungsbereich des

Bebauungsplanes Nr. 136 "Accum / Edoburger Straße" identisch.

2. Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude mit geneigten Dächern (ausgenommen Wintergärten)

sind nur rot bis rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine

zulässig. Glasierte und sonstige reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind

ausschließlich Farbtöne zulässig, die sich an den rot-rotbraun (Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013,

3016, 8004 oder 8012) oder schwarz-anthrazit (Nr.7009 - 7016 ,7021, 7024, 9005, 9007, 9011, 9017)

Farben des Farbregisters RAL 840-HR (matt) orientieren. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind

zulässig.

3. Vorgartenbereiche im Sinne dieser örtlichen Bauvorschrift sind die Bereiche zwischen den

Straßenbegrenzungslinien und den Gebäuden. Die Vorgartenbereiche sind unversiegelt anzulegen und

mit Anpflanzungen oder Rasenflächen gärtnerisch zu gestalten. Die Verwendung von Gesteins- oder

Mineralkörnern (z.B. Kies) ist zu 25% zulässig. Beeteinfassungen sind zulässig. Zugänge sowie

Zufahrten für die Anlagen des privaten ruhenden Verkehrs sind von dieser örtlichen Bauvorschrift

ausgenommen.

Hinweis: Gem. § 80 (3) NBauO handelt ordnungswidrig, wer den örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.

Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 (5) NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, des Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

ED

private Grünfläche

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen  zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Erhaltung von Einzelbäumen

Oldenburger Straße 86         26180 Rastede           Tel. (04402) 91 16 30         Fax 91 16 40

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement
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